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= Erklärung für das Ratsprotokoll  

Erklärung Luxemburgs 

Luxemburg weist darauf hin, dass die Schaffung der Bankenunion eines integrierten, kohärenten 

und nicht fragmentierten operativen Rahmens bedarf, um das in den Schlussfolgerungen des 

Europäischen Rates von Oktober und Dezember 2012 niedergelegte Ziel, nämlich den Teufelskreis 

zwischen Staatsverschuldung und Bankenversagen zu durchbrechen, zu erreichen. Ein solcher 

operativer Rahmen muss auf den drei untrennbar miteinander verbundenen Säulen der Bankenunion 

beruhen, nämlich einem einheitlichen Aufsichtsmechanismus für Banken, einem einheitlichen 

Abwicklungsmechanismus für Banken und einem gemeinsamen Einlagensicherungssystem. 
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Die Annahme der beiden Verordnungen zur Einrichtung eines einheitlichen Aufsichtsmechanismus 

für Banken stellt eine notwendige aber nicht hinreichende Bedingung für die Schaffung der 

Bankenunion dar. Denn es muss auch darauf geachtet werden, dass in Bezug auf die Integration der 

drei Säulen der Bankenunion Symmetrie sichergestellt wird. Luxemburg erinnert diesbezüglich 

daran, dass die 27 Staats- und Regierungschefs im Dezember 2012 zugesagt haben, dass der 

Vorschlag für einen einheitlichen Abwicklungsmechanismus, den die Kommission in den nächsten 

Wochen vorlegen will, so rasch wie möglich geprüft wird, damit er noch während der laufenden 

Wahlperiode des Parlaments angenommen werden kann. 

 




